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Transformatorenstationen, Kabel, 

Bebauungsplan "Sondergebiet Baustoffrecycling" 

Ihr Schreiben vom 13.11.2025 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, 

wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beein-

trächtigt werden. 

 

In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungs-

einrichtungen. 

 

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links 

zur Trassenachse. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Be-

pflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit 

eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des 

Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt 

werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit uns geeig-

nete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

 

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erfor-

derlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Be-

gleitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich. 

 

Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es 

sollen neue erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie 

die Koordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es not-

wendig, dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich früh-

zeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mit-

geteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit her-

zustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können. 

 

Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen: 

• Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit end-

gültigen Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den 
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erforderlichen Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger 

(Gemeinde) abzustecken. 

• Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur 

Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen 

durchgeführt werden können. 

 

Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssys-

teme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prü-

fungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den 

Hinweis an die Bauherren in der Begründung aufzunehmen. 

 

Die Standarderschließung für Hausanschlüsse deckt max. 30 kW ab. Werden aufgrund 

der Bebaubarkeit oder eines erhöhten elektrischen Bedarfs höhere Anschlussleistungen 

gewünscht, ist eine gesonderte Anmeldung des Stromanschlusses bis zur Durchführung 

der Erschließung erforderlich. 

 

Je nach Leistungsbedarf könnte die Errichtung einer neuen Transformatorenstation im 

Planungsbereich sowie das Verlegen zusätzlicher Kabel erforderlich werden. Für die 

Transformatorenstation benötigen wir, je nach Stationstyp ein Grundstück mit einer 

Größe zwischen 21 qm und 44 qm, das durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 

zu unseren Gunsten zu sichern ist. 

 

Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online 

über unser Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter: 

www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html 

 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen 

jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu 

beteiligen. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

i.V.                            
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